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Brixen, den 10. Mai 2016

Rundschreiben Nr. 8/2016 - Privat genutzte Betriebsgüter

Sehr geehrte Kunden,

wir möchten Sie daran erinnern, dass seit der Steuerperiode 2012 die Sachzulage der
von den Unternehmern, Gesellschaftern sowie deren Angehörigen privat genutzten
Betriebsgüter (Fahrzeuge, Immobilien und sonstige Gegenstände, deren
Anschaffungswert 3.000 Euro [ohne MwSt.] übersteigt) melde- und steuerpflichtig ist,
wenn die Güter nicht zum Marktwert bzw. unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werden. Von dieser Regelung nicht betroffen sind Gesellschafter, welche
auch Angestellte bzw. Verwalter der Gesellschaft sind und das Unternehmensgut
bereits als fringe benefit besteuert haben. Die Meldung muss innerhalb 30 Tagen nach
Abgabefrist für die Steuererklärung durchgeführt werden, die Werte müssen jedoch
bereits in der Steuerklärung erfasst werden.

Sollten diesbezüglich in der Steuerperiode 2015 Änderungen im Vergleich zur
Steuerperiode 2014 eingetreten sein, ersuchen wir Sie uns diese bis zum 20.05.2016
mitzuteilen. Ist dies nicht der Fall gehen wir davon aus, dass keine Änderungen im
Vergleich zum Vorjahr eingetreten sind bzw. greifen wir auf die Daten aus der
Buchhaltung zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Psaier Geier Partner

An unsere Kunden


